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& SACHVERHALT

Die neue schwarz-rote Bundesregierung möchte die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig
die Bekämpfung der zunehmenden Finanzkriminalität in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.
Zu diesem Zweck plant sie das „Wirtschaftsförderungsgesetz“ (WFG), welches verschiedene
fiskal- und finanzpolitische Maßnahmen der Wirtschaftsförderung vorsieht.

Zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte wird insbesondere § 5 des WFG-E, welcher
Gewerbetreibende und Einzelhändlerinnen und Einzelhändler dazu verpflichtet, neben der
Möglichkeit der Barzahlung immer auch eine Möglichkeit der elektronischen Bezahlung für
Kundinnen und Kunden anzubieten. Dies soll zum einen der Transparenz des Zahlungs-
verkehrs und damit der Bekämpfung von Finanzkriminalität dienen. Durch den elektro-
nischen Zahlungsverkehr werden Finanzflüsse besser nachvollziehbar. Zum anderen soll aber
auch die Position von Verbraucherinnen und Verbrauchern allgemein gestärkt werden. Viele
Menschen wünschen sich neben der Möglichkeit der Barzahlung auch eine bargeldlose
Alternative. Darüber hinaus diene der bargeldlose Zahlungsverkehr in Form des sog. kon-
taktlosen Bezahlens – wie man zu Pandemiezeiten gesehen hat – auch dem Gesundheitsschutz
aller Bürgerinnen und Bürger.

Das Wirtschaftsförderungsgesetz sieht in § 18 WFG-E außerdem die Möglichkeit der Sank-
tionierung der Nicht-Beachtung der Vorgaben aus § 5 WFG-E durch Verhängung eines
Bußgeldes vor. Um allen Gewerbetreibenden und Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern
hinreichend Zeit zur Anpassung zu geben, sieht § 19 WFG-E eine Übergangsfrist zwischen
Inkrafttreten des Gesetzes und Umsetzung der Vorgaben aus § 5 WFG vor.

Berta (B) ist über die ganze Debatte empört. Seit über 10 Jahren betreibt sie – die ausschließ-
lich die niederländische Staatsangehörigkeit hat – auf dem Münsteraner Wochenmarkt jeden
Mittwoch und Samstag den Stand „Bertas Bratkartoffeln“. B bietet – wie viele ihrer Markt-
kolleginnen und -kollegen auch – ausschließlich Barzahlung an. Die Geschäfte laufen gut; die
Einnahmen dienen gänzlich der Schaffung und Erhaltung ihrer Lebensgrundlage. Sie ist mit
der geplanten Gesetzesnovelle gar nicht einverstanden. Sie wendet ein, dass ihr durch die
Pflicht zum Anbieten einer bargeldlosen Zahlungsoption unverhältnismäßige Lasten auferlegt
werden, da sie dadurch verpflichtet wird, viel Geld in die Anschaffung teurer Kartenlesegeräte
zu stecken. Darüber hinaus befürchtet sie Umsatzeinbußen: Der Verkauf auf dem Wochen-
markt lebt von der Schnelllebigkeit und Informalität der Verkaufsabwicklung. Würde sie die
Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens anbieten, würde dies – wie sie von Kolleginnen und
Kollegen weiß – den einzelnen Zahlungsvorgang jeweils verlängern.

ImÜbrigen findet sie die Begründung desWirtschaftsförderungsgesetzes Unsinn. Hier werden
alle Gewerbetreibenden sowie Einzelhändlerinnen und Einzelhändler unter Generalverdacht
gestellt. Die B sei eine rechtschaffene Bürgerin die – richtigerweise – nie strafrechtlich auffällig
geworden ist. Auch sie begrüßt das Ziel, gegen die Bekämpfung der Finanzkriminalität vor-
zugehen, sieht dabei aber primär den Staat in der Pflicht schlichtwegmehr zu kontrollieren.

Das WFG wird am 22.5.2025 in einem ordnungsgemäßen Verfahren vom Bundestag ver-
abschiedet und tritt am 1.7.2025 in Kraft. B will das alles nicht kampflos hinnehmen. Sie sieht
sich in ihrer Berufsfreiheit verletzt. Nach Verkündung, aber noch vor Inkrafttreten des WFG
legt die B daher am 2.6.2025 schriftlich Verfassungsbeschwerde gegen § 5 WFG ein.

Fallfrage: Hat die Verfassungsbeschwerde der B Aussicht auf Erfolg? Es ist auf alle aufgeworfenen
Fragestellungen – gegebenenfalls hilfsgutachterlich – einzugehen.

Auszug „WFG“

§ 5 WFG – Bargeldlose Bezahlmöglichkeit

Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sowie Gewerbetreibende sind dazu verpflichtet eine Form der
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bargeldlosen Bezahlmöglichkeit anzubieten. Das Bargeld als weitere mögliche Zahlungsoption wird
dadurch nicht berührt.

…

§ 18 WFG – Bußgeld

Bei Verstoß gegen § 5 WFG kann die zuständige Behörde ein Bußgeld gegen die Einzelhändlerin oder
den Einzelhändler bzw. die Gewerbetreibende oder den Gewerbetreibenden bis zu 20.000 Euro ver-
hängen.

§ 19 WFG – Übergangsfrist

Für die Umstellung der Zahlungsoptionen wird den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern sowie
Gewerbetreibenden eine Frist bis zum 1. Januar 2026 gewährt. Binnen dieser Frist darf kein Bußgeld
nach § 18 WFG festgesetzt werden.

& LÖSUNG

Die Verfassungsbeschwerde der B hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie
begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Zuständigkeit

Das BVerfG ist für Verfassungsbeschwerden zuständig, § 13 Nr. 8a BVerfGG (iVm Art. 94 I
Nr. 4a GG).

II. Beschwerdefähigkeit

B müsste auch beschwerdefähig sein, § 90 I BVerfGG. B ist als natürliche Person Trägerin
von Grundrechten und daher „jedermann“ iSd § 90 I BVerfGG.

III. Beschwerdegegenstand

Fraglich ist, gegen welchen Beschwerdegegenstand sich die Verfassungsbeschwerde der B
richtet. Gemäß § 90 I BVerfGG ist jeder Akt der öffentlichen Gewalt tauglicher Beschwerde-
gegenstand. § 5 WFG ist als Bundesgesetz ein Akt der Legislative, mithin der öffentlichen
Gewalt und somit ein tauglicher Beschwerdegegenstand.

Problematisch könnte aber sein, dass das WFG zum Zeitpunkt der Verfassungsbeschwerde
zwar bereits verkündet, aber noch nicht in Kraft getreten war. Grundsätzlich muss es sich bei
der zu prüfenden Norm um bestehendes, geltendes Recht handeln. Von diesem Grundsatz
wird aber eine Ausnahme gemacht, wenn ein Gesetz zwar noch nicht in Kraft getreten, wohl
aber iSv Art. 82 I GG verkündet ist (Lenz/Hansel, BVerfGG, 4. Aufl. 2024, BVerfGG § 90
Rn. 169; BeckOKBVerfGG/Grünewald, Beck’scher Online-Kommentar BVerfGG, 18. Ed.
1.6.2024, § 90 Abs. 1 Rn. 62). Begründen lässt sich diese Ausnahme damit, dass die Tätigkeit
aller am Rechtsetzungsverfahren beteiligten Organe abgeschlossen und die Geltung lediglich
noch eine Frage des Zeitablaufs ist. Das WFG ist bereits ausgefertigt und verkündet. Somit ist
§ 5 WFG ein tauglicher Beschwerdegegenstand.

IV. Beschwerdebefugnis

B müsste auch beschwerdebefugt sein, § 90 I BVerfGG.

1. Möglichkeit der Grundrechtsverletzung

B müsste die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung geltend machen, § 90 I BVerfGG.
Dass das WFG und hier insbesondere § 5 WFG, indem dieser Gewerbetreibende zum
Anbieten einer bargeldlosen Zahlungsmöglichkeit verpflichtet, die gewerbliche, mithin beruf-
liche Tätigkeit der B (Art. 12 I GG), jedenfalls aber die allgemeine Handlungsfreiheit der B
(Art. 2 I GG) berührt, erscheint zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Möglichkeit
einer Grundrechtsverletzung besteht.

2. Selbst, gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit

Darüber hinaus müsste die B aber auch eine eigene, gegenwärtige und unmittelbare Grund-
rechtsverletzung rügen, § 90 I BVerfGG. Problematisch ist hier insbesondere das Kriterium
der Gegenwärtigkeit. Die gegenwärtige Betroffenheit setzt grundsätzlich ein in Kraft getrete-

Inkrafttreten des Gesetzes

Gegenwärtigkeit
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